
Ausgabe 02/2026
www.landkreis-fuerth.de

Eröffnung Pflege-
stützpunkt 	 S. 4

Kommunalwahl 2026:
Orientierungshilfe	 S. 8

Räumliche Erweiterung:
Interimsbau am Gymnasium 
Oberasbach	 S.11

Mit dem Amtsblatt           des Landkreises Fürth

http://www.landkreis-fuerth.de


Sportforum
Rücken- und  

GesundheitszentRum


TEILNAHME BEGRENZT.  
JETZT ANRUFEN UND PLATZ SICHERN!       0911 778936

GESUND ABNEHMEN
NACHHALTIG UND WIRKSAM 6-10 KG IN 28 
TAGEN VERLIEREN, STRAFFES UND GESUNDES  
HAUTBILD UND ENDLICH WIEDER WOHLFÜHLEN 

4 WOCHEN BEWEGUNGS- UND STOFFWECHSELPROGRAMM // 
UNTER ANLEITUNG VON SPORTTHERAPEUT/INNEN UND  
ERNÄHRUNGSSPEZIALIST/INNEN // EINZIGARTIGE  
KOMBINATION VON ERNÄHRUNGSKONZEPT UND TRAINING

4-Wochen-Programm
AUCH FÜR MENSCHEN MIT DIABETES UND BLUTHOCHDRUCK 

Foto: iStock © ixologicstudio

Sportforum Rücken- und Gesundheitszentrum  |  Löwenplatz 4/8  |  90762 Fürth  |  www.sportforum-fuerth.de
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28 Day‘s  

Life-Change

Fassaden u. Altbaurenovierungen
90441 Nürnberg Industriestraße 34

www.malerbetrieb-schoewitz.de
schoewitz@gerhardburzer.de

Telefon 0911/49 39 76

Malerbetrieb u. Dachdeckerei

Oberasbacher  S t r.  4  •  90513 Z i rndor f 
Tel. 0911 / 96 97 30  

email: hanold@hanold.deM e i s t e r b e t r i e b

REHAU® Kunststofffenster 
Adeco® / Rodenberg® Haustüren
Einbruchschutz
Rollos 
Service

1965-2015

50JAHRE
SERIÖS - KOMPETENT - ZUVERLÄSSIG

Ihr fairer Makler in Stein

www.schlosser-immobilienberatung.de
 01607114172

Montagekleber/Lackspray  ·  Batterien 

Eisenteile  ·  Elektrozubehör  ·  Farben  ·   Haushalts-

bedarf  ·  Blumenerde  ·  Kurzwaren LKW-Planen  ·  
Bienenwachs Sanitärbedarf  ·   Schrauben  ·  

Lagerboxen

K-D Handels- und Pfandhaus GmbH · Industriestraße 15
90599 Dietenhofen · 0 98 24 / 9 11 66 · www.alu-spezi.de
Verkauf: Di. 9-16 Uhr · Do. 9-18 Uhr · Fr.  9-16 Uhr · Sa 9-12 Uhr

Neu 
Einge-

troffen

Montagekleber/2K Lackspray  ·  Batterien 

Eisenteile  ·  Elektrozubehör  ·  Farben  ·  Haus   -

haltsbedarf  ·  Blumenerde  ·  LKW-Planen

Bienenwachs · Schrauben  · Lagerboxen
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Nicht allein, wenn es schwierig wird

Beratung, die ankommt
Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Themen, die sucht man sich nicht 

aus. Sie kommen ins Leben – oft leise, 

manchmal plötzlich – und stellen den Alltag 

auf den Kopf: wenn ein Angehöriger pflege-

bedürftig wird, wenn eine Schwangerschaft 

Fragen aufwirft, wenn gesundheitliche oder 

soziale Herausforderungen Orientierung 

verlangen.

In dieser Ausgabe des Landkreismagazins 

geht es auch um solche Themen. 

Mit dem neuen Pflegestützpunkt entsteht 

eine zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die Rat, Unterstützung 

und konkrete Hilfe benötigen. Ein Ort, der zeigt, dass Verwaltung nicht nur 

organisiert, sondern begleitet. Dass hinter Paragrafen Menschen stehen, die 

zuhören, erklären und Wege aufzeigen.

Gleichzeitig finden Sie in dieser Ausgabe zahlreiche Informationen aus den Be-

reichen Gesundheit, Familie, Soziales und Bildung.

Ihr  

Landkreismagazin

Neuer Pflegestützpunkt

Kommunalwahl 2026

Beratungstage zu Fördermitteln
Digitale Orientierungshilfe

Hilfe bei Wut und Trauer
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Faire Chancen für Kinder
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Kostenfreie Online-Seminare
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Weg zum 1. Führerschein
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Zentral, unabhängig, kompetent: 

Neuer Pflegestütz-
punkt 

Mit der Eröffnung des neuen Pflege-
stützpunktes stärkt der Landkreis Fürth 
die Beratungs- und Unterstützungs-
struktur im Pflegebereich nachhaltig. 
Der Pflegestützpunkt ist eine zentrale, 
kostenfreie und unabhängige Anlauf-
stelle für Bürgerinnen und Bürger mit 
Pflegebedarf sowie für deren Angehö-
rige.

Zentrale Anlaufstelle für Beratung 
Auf Grundlage von verschiedenen Bür-
geranfragen zu Beratungsangeboten 
wurde 2020 eine Bedarfsanalyse durch-
geführt, die zeigte, dass vorhandene 
Stellen (Koordinierungsstelle für Senio-
ren, Fachstellen für pflegende Angehö-
rige, Quartiere und Gesundheitsregion 
Plus) viele Leistungen bereits abdecken, 
aber eine zentrale Anlaufstelle fehlt. Die 
Fortschreibung des seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepts und ein Kreistagsan-
trag führten im Sommer 2024 zu einer 
Neubewertung und auch die Auslas-
tungszahlen aus dem Pflegestützpunkt 

der Stadt Fürth bestätigten den Bedarf. 
Nach Verlängerung der Förderrichtlinie 
des Freistaats erarbeitete die Verwal-
tung ein Konzept im Angestelltenmo-
dell, das der Kreistag schließlich be-
schloss – und damit fiel der Startschuß 
für den Pflegestützpunkt.

Einfach durch den  
„Pflege-Dschungel“
Der Pflegestützpunkt, der sich im Land-
ratsamt in Zirndorf befindet, richtet sich 
an alle Einwohnerinnen und Einwohner 
des Landkreises Fürth. Das Beratungs-
angebot ist neutral, trägerunabhängig 

und kostenfrei. Zwei fachlich qualifizier-
te Mitarbeiterinnen des Landratsamtes 
beraten persönlich, telefonisch oder - 
bei Bedarf - auch im häuslichen Umfeld 
der Betroffenen.
Ratsuchende erhalten verständliche 
Informationen und Unterstützung unter 
anderem zu:
• �Fragen rund um Pflege, Alter und Ver-

sorgung
• �Leistungen der Pflegeversicherung, 

Pflegegrade, Pflegegeld, Sachleistun-
gen und gesetzlichen Ansprüchen

• �ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Pflegeangeboten

• Organisation der Pflege zu Hause
• �Vermittlung und Vernetzung mit weite-

ren Diensten, lokalen Unterstützungs- 
und Hilfsangeboten (Pflegediensten, 
Tagespflege, Betreuungsdienste, 
Alltagsbegleitung, Wohngruppen)

• �Antragstellungen und soziale Fragen 
nach dem SGB XI

Ziel ist es, individuelle Lösungen zu 
finden, passende Hilfen zu vermitteln 

Eröffnung des neuen Pflegestützpunkts des Landkreises Fürth

Gerade im Landkreis 
eröffnet: Zentrale 

Anlaufstelle für alle 
Fragen rund um das 

Thema Pflege
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und Ratsuchenden unnötige Wege 
durch das komplexe Pflegesystem zu 
ersparen.

Vernetzung vieler Angebote
Zu den Kernaufgaben des Pflegestütz-
punktes gehören zudem die Koordina-
tion wohnortnaher Versorgungs- und 
Betreuungsangebote sowie die Vernet-
zung medizinischer, pflegerischer und 
sozialer Dienste. Auch die Zusammen-
arbeit mit Selbsthilfegruppen, ehren-
amtlichen Initiativen und der Fachstelle 
für pflegende Angehörige spielt eine 
zentrale Rolle.
„Gerade in Akutsituationen verlieren 
Betroffene und Angehörige schnell den 
Überblick. Der Pflegestützpunkt hilft, 
schnell die passende Unterstützung zu 
finden“, so Landrat Bernd Obst.
Er hob die wachsende gesellschaftliche 
Bedeutung des Pflegebereichs hervor. 
Angesichts des demografischen Wan-
dels und eines steigenden Pflegebe-
darfs seien verlässliche Orientierungs- 
und Beratungsangebote wichtiger denn 
je. „Der neue Pflegestützpunkt soll eine 
bedarfsgerechte, ganzheitliche Pflege-
beratung sicherstellen, die Versorgung 
im Landkreis Fürth verbessern und die 
soziale Unterstützung für Pflegebedürf-
tige und deren Angehörige sicherstel-
len.“

Gemeinsame Trägerschaft
Bei der Eröffnung waren unter ande-
rem Bezirkstagspräsident Peter Daniel 
Forster, der Direktor der AOK Mittel-
franken Andreas Kaiser, Vertreterinnen 
und Vertreter der Seniorenbeiräte sowie 
zahlreiche Ehrengäste anwesend. Die 
Aufgaben und Leistungen der neuen 
Einrichtung stellte Yvonne Götz vor, Mit-
arbeiterin des Pflegestützpunktes.

Dabei waren Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung, Sozialverbänden und Pflegeeinrichtungen

Kontakt
Landratsamt Fürth
Pflegestützpunkt
Yvonne Götz
Öffnungszeiten:
Montag: 9-16 Uhr
Mittwoch: 9-12 Uhr
Donnerstag: 9-17 Uhr
Telefon: 0911 9773 - 4040
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lra-fue.
bayern.de
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Wahlen

Am 8.3.2026 haben die Bürgerinnen 
und Bürger im Landkreis Fürth die 
Wahl, wer sie in der kommenden Sit-
zungsperiode in den Städten, Gemein-
den sowie im Kreis vertreten soll.
Die Kommunalwahlen leben davon, 
dass alle mitentscheiden und auch 
Verantwortung für den künftigen Kurs 
ihrer Kommunen übernehmen.

Drei Entscheidungen stehen bei der 
Kommunalwahl an:
 
• Markt-, Gemeinde- oder Stadtrat
• Bürgermeisterin oder Bürgermeister
• Kreistag
 
In Cadolzburg und im Landkreis Fürth 
gibt es keine Bürgermeister- bzw. Land-
ratswahl, da diese Wahlen erst vor zwei 
bzw. drei Jahren stattfanden.

Wählen? Unbedingt.
Der Gemeinde- oder Stadtrat kümmert 
sich um alles, was direkt im unmittelba-
ren Umfeld geschieht: Themen der Da-
seinsvorsorge wie Wasser, Schulen und 
Kinderbetreuung sowie Gehsteige, neue 
Baugebiete oder die örtliche Feuerwehr.
Die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister setzen die Beschlüsse um und 
vertreten die Interessen der Gemeinde 
nach außen.
 
Als Gegenstück auf Kreisebene ent-
scheiden der Kreistag und seine Aus-
schüsse über Themen wie Abfallentsor-
gung, den Öffentlichen Personen- und 
Nahverkehr, die weiterführenden 
Schulen, aber auch über Kreisstraßen, 
Bauvorhaben des Landkreises und viele 
Senioren- und Jugendhilfethemen.

Wahlberechtigt?
Wählen dürfen alle Personen, die
• �am Wahltag mindestens 18 Jahre alt 

sind.
• � seit mindestens zwei Monaten über-

wiegend im Landkreis Fürth leben.
• �die deutsche Staatsangehörigkeit oder 

die eines der anderen 26 EU-Länder 
haben.

 
Ab 26.1.2026 können die Wahlbenach-
richtigungen von den Gemeinden ver-
sendet werden. Die Gemeinden werden 
ab 16.2.2026 die Briefwahlunterlagen 
verteilen.

Wie funktioniert das „Wählen“
Bei der Kommunalwahl 2026 gibt es ins-
gesamt drei Stimmzettel:
 
• �Bürgermeisterin oder Bürgermeis-

ter: Alle Wähler haben eine Stimme, 
also bitte auf dem Stimmzettel ein 
Kreuz bei der bevorzugten Kandidatin 
oder dem bevorzugten Kandidatin 
machen

• �Markt-, Gemeinde- oder Stadtrat: 
Jede Wählerin und jeder Wähler haben 
so viele Stimmen, wie das zu wählende 
Gremium Sitze hat. Die Anzahl steht 
auf dem Stimmzettel oberhalb der 
Parteilisten.

• �Kreistag: Jede Wählerin und jeder 
Wähler hat 60 Stimmen zur Verfügung

 
Beim Markt-, Gemeinde- oder Stadtrat 
sowie beim Kreistag ist es möglich, alle 
Stimmen einem Wahlvorschlag zu ge-
ben, indem eine Parteiliste angekreuzt 
wird.
 
Alternativ ist es möglich, Personen zu 
wählen, die einen persönlich besonders 
überzeugen – ganz unabhängig von der 
Partei oder Wählergruppe. So lässt sich 
eine persönliche „Wunschmannschaft“ 

Richtig wählen:

Kommunalwahl 2026
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Probestimmzettel
https://wahlen.
osrz-akdb.de/mf-
p/573000/4/20260308/
kreistagswahl_kreis/pro-
bestimmzettel.html
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zusammenstellen, durch kumulieren 
und panaschieren: Begriffe, die im All-
tag kaum verwendet werden, aber der 
Demokratie ein sehr persönliches Ge-
sicht geben. Statt anzukreuzen, einfach 
die Zahlen 1, 2 oder maximal 3 in das 
Kästchen neben dem Wunschkandida-
ten eintragen
 
• �Kumulieren bedeutet, eine Person 

mit bis zu 3 Stimmen besonders zu 
unterstützen.

• �Panaschieren heißt, Stimmen auf Per-
sonen aus verschiedenen Parteilisten 
zu verteilen.

 
Hinweis: Auch wenn eine Person mehr-
mals auf einer Liste steht, kann sie nur 
maximal 3 Stimmen erhalten.
 
Wenn weniger Stimmen verteilt werden, 
als Stimmen zur Verfügung stehen, ist 
der Stimmzettel gültig. Wenn zu viele 
Stimmen vergeben werden, ist der kom-
plette Stimmzettel ungültig.

Briefwahl – aber richtig
Bitte beachten, dass der Antrag auf 
Briefwahl entweder mit dem QR-Code 
auf dem Wahlbenachrichtigungsbrief 
online oder alternativ schriftlich gestellt 
werden kann. Bei dieser Gelegenheit 
bitte mit angeben, ob für eine mög-
liche Stichwahl am 22.3.2026 ebenfalls 
die Briefwahlunterlagen an die gleiche 
Adresse gesendet werden sollen.
 
Alternativ lassen sich Briefwahlunter-
lagen auch bei der örtlichen Gemeinde 
abholen. Dazu bitte die Informationen 
in den Amtsblättern der Gemeinden 
sowie auf deren Webseiten beachten.
 
Bei der Briefwahl ist es wichtig, dass auf 
dem Wahlschein die „Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl“ unterschrie-
ben ist. Der Wahlschein darf nicht in 
den weißen Stimmzettelumschlag ge-
legt werden, sondern muss offen neben 
dem weißen Stimmzettelumschlag in 
den größeren hellroten Wahlbriefum-
schlag eingelegt werden. Sonst ist die 

Stimmabgabe ungültig, da die Stimme 
nicht mehr geheim abgegeben ist.
 
Der Wahlbrief wird innerhalb Deutsch-
lands kostenlos befördert. Bitte jedoch 
genügend Zeit für den Postversand ein-
rechnen, damit der Wahlbrief rechtzei-
tig zugestellt wird. Das gilt besonders, 
wenn aus dem Ausland gewählt wird. 
Im Zweifel ist es möglich, den Wahlbrief 
bis zum Ende der Abstimmungszeit 
auch noch bei der Wahlbehörde abzu-
geben, die auf dem Briefumschlag zu 
finden ist. 
Verspätet eingehende Wahlbriefe dür-
fen nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Weitere Informationen unter www.land-
kreis-fuerth.de, in den Social Media-Ka-
nälen des Landkreises sowie unter

https://www.stmi.
bayern.de/wahlen-und-
abstimmungen/kom-
munalwahlen/

Wahlaufruf zur Kommunalwahl  
am 8. März 2026
Liebe Mitbürgerinnen und  
Mitbürger,

am Sonntag, 8.3.2026, finden in Bayern 
die Kommunalwahlen statt. Auch die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Land-
kreises sind aufgerufen, ihre Stimmen 
abzugeben.
Gewählt werden die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister, die Gemein-
de- und Stadträte sowie der Kreistag. 
Diese Gremien und Personen gestalten 
in den kommenden sechs Jahren die 
Entwicklung unserer Städte, Märkte und 
Gemeinden sowie des gesamten Land-
kreises maßgeblich mit.
Ob Kinderbetreuung, Schulen, Stra-
ßen, öffentlicher Nahverkehr, Umwelt, 
Vereine oder soziale Angebote – viele 

Entscheidungen, die unseren Alltag di-
rekt betreffen, werden auf kommunaler 
Ebene getroffen. Mit Ihrer Stimme be-
stimmen Sie, wer diese Verantwortung 
übernimmt.
Wahlen sind ein zentrales Element 
unserer kommunalen Selbstverwaltung. 
Nutzen Sie daher Ihr Wahlrecht und 
bringen Sie sich aktiv in die Gestaltung 
Ihres direkten Lebensumfelds ein.
Sie können auch unkompliziert per 
Briefwahl abstimmen.

Ihr 
Bernd Obst, Landrat Fo
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Fördermittel der LfA Förderbank Bayern:

Beratungstage zu Fördermitteln
Kleine oder mittlere Unternehmen, die 
auf der Suche nach finanzieller Unter-
stützung für ihre Investitionen oder 
Innovationen sind, haben auch 2026 
wieder die Möglichkeit, sich zu passen-
den Förderungen beraten zu lassen.
Ob neue Ideen, Produkte, Verfahren; 
Dienstleistungen oder energetische Op-
timierung – wir beraten Sie umfassend 
und kostenfrei.

Das Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung der Stadt und die Regional- 
und Wirtschaftsförderung des Land-
kreises Fürth in Kooperation mit den 

Kammern IHK und HWK bieten gemein-
sam einmal pro Quartal kostenfreie 
Beratungstage mit der LfA Förderbank 
Bayern an.

Termine:
Dienstag, 12.5.2026
Dienstag, 8.9.2026
Dienstag, 24.11.2026

Jeweils ab 9 Uhr sind stündliche Ein-
zeltermine möglich. Die Beratungen 
erfolgen online.
Termine bitte über das Amt für Wirt-
schaft und Stadtentwicklung unter der 

Telefonnummer (0911) 974-1896 verein-
baren.

Für weitere Beratungsgespräche, auch 
außerhalb der Beratungstage mit der 
LfA-Förderbank Bayern, steht Frau Früh-
wald für Fördermittelberatungen nach 
Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer (0911) 974-1896 gerne zur 
Verfügung.

Gleich Gelegenheit und  die Unterstüt-
zung nutzen , die für die Umsetzung 
von Investitionen und Innovationen 
notwenig sind.

Der Kreisjugendring zur Kommunalwahl 2026:

Digitale Orientierungshilfe
Vor den bayerischen Kommunalwahlen 
am 8.3.2026 stellt der Kreisjugendring 
Fürth ein digitales Werkzeug vor, das die 
Orientierung im lokalen Parteidschungel 
erleichtern soll. 

„VOTO – mein Wahlcheck“
Unter dem Namen „VOTO - mein Wahl-
check“ ist eine Online-Plattform am 
Start, die speziell auf die Bedürfnisse der 
Wählerinnen und Wähler im Landkreis 
zugeschnitten ist. Während überregio-
nale Formate wie der Wahl-O-Mat meist 
nur Bundes- oder Landtagswahlen 

abdecken, konzen-
triert sich dieses 
Tool bewusst auf 
die kommunale 
Ebene.

Einfacher Zugang zu Kandidaten und 
Positionen
Das Prinzip folgt einem bewährten Mus-
ter: Beantwortet werden etwa 30 Thesen 
zu zentralen Themen wie Verkehr, Woh-
nen, Umwelt und Jugendhilfe. 
Im Anschluss lassen sich die eigenen 
Antworten mit den Haltungen der 
Parteien und der einzelnen Bewerber 
vergleichen.

„Reflektierte Wahlentscheidung“ 
Der Geschäftsführer des Kreisjugend-
rings, Frank Reißmann, betont den 
jugendpolitischen Bildungsauftrag des 
Projekts. Junge Menschen sollen in der 
Lage sein, eine reflektierte Wahlentschei-
dung zu treffen. 
Das Tool wird durch ein breites Netzwerk 

unterstützt. Neben dem Bezirksjugend-
ring Mittelfranken beteiligen sich weitere 
Jugendringe aus der Region, etwa aus 
Roth, Ansbach und dem Nürnberger 
Land. Neben der reinen Information 
sieht der Kreisjugendring auch päda-
gogische Vorteile. VOTO fördere das 
kritische Denken und die Sensibilisie-
rung für lokale Themen. Die Erfahrung 
habe gezeigt, dass rund 70 Prozent der 
Nutzer durch solche Formate weiter 
motiviert werden, sich über die Wahl zu 
informieren.

https://www.kjr- 
fuerth.de/de/voto

Wirtschaft
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Gesundheit
Angebot vor Ort: 

Hilfe bei Wut und Trauer an Schulen

Wenn der Schuh drückt, ist der Weg in 
eine offizielle Amtsstube oft weit und 
die Hemmschwelle für Familien hoch. 
Genau hier setzt die Erziehungsbera-
tungsstelle der Diakonie in Fürth bereits 
seit einigen Jahren an. Statt darauf zu 
warten, dass Ratsuchende in die Büros 
kommen, gehen Fachkräfte dorthin, 
wo der Alltag der Familien stattfindet. 
Bislang lag der Fokus auf Kindergär-
ten, Krippen und Horten im Landkreis. 
Um Kinder und Jugendliche früher und 
umfassender zu erreichen, wird dieser 
Radius nun erweitert: Expertinnen und 
Experten kommen jetzt verstärkt auch 
in Schulen und Jugendzentren.

Umgang mit Gefühlen
Ein zentraler Bestandteil dieser Stra-
tegie sind Workshops, die direkt vor 
Ort stattfinden, wie beispielsweise am 
Gymnasium in Stein oder im Jugendzen-
trum „Alte Post“ in Langenzenn. Dabei 

geht es um ganz konkrete Lebenshilfe. 
Die Inhalte zielen darauf ab, junge Men-
schen im Umgang mit überwältigenden 
Emotionen zu unterstützen. Wie re-
agiert man, wenn Wut, Angst oder tiefe 
Traurigkeit den Alltag bestimmen? Die 
Fachkräfte erarbeiten mit den Schülern 
Wege, die starken Gefühle zu verstehen 
und besser zu regulieren.

Know-how für Fachkräfte
Damit die Beraterinnen und Berater 
für diese herausfordernde Aufgabe ge-

wappnet sind, investierte das Team der 
Erziehungsberatungsstelle in eine inten-
sive Weiterbildung. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Nina Spröber-Kolb fand ein 
Fortbildungstag statt, der sich speziell 
der „Stärkung der Emotionsregulation 
bei Kindern und Jugendlichen“ widmete. 

Unterstützung durch Förderer und 
Netzwerk
Diese Form der unmittelbaren Arbeit ist 
intensiv und erfordert Ressourcen. Dass 
die Beratung häufiger den Weg aus der 
Dienststelle hinaus zu den Menschen 
findet, wird durch ein starkes Netzwerk 
ermöglicht. Sowohl die AOK als auch die 
GesundheitsregionPlus des Landkreises 
Fürth unterstützen das Projekt finan-
ziell. Dank dieser Förderung kann die 
Erziehungsberatungsstelle ihr präventi-
ves Angebot nicht nur aufrechterhalten, 
sondern gezielt ausbauen, um Kinder 
und Jugendliche dort zu stärken, wo sie 
leben und lernen.

Kontakt
Landkreis Fürth 
GesundheitsregionPlus 
Martina Eckmüller
E-Mail:  
m-eckmueller@lra-fue.bayern.de
Telefon:  0911 9773 - 1980

Fachkräfte der Erziehungsberatungsstelle präsentieren Materialien zur  
Emotionsregulation
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Wir sind für Euch da:
von kostenlosen und vergüns-
tigten Girokonten bis hin zu
perfekt abgestimmten Finanz-
produkten.

Young 
Finance.
Für alle
bis 30.

Mit dem JuniorDepot schon 

jetzt für die kommende 

Frühstart-Rente gerüstet sein.

sparkasse-fuerth.de/
youngfinance

Anz. LKM young finance_92,5x130_040226.indd   1Anz. LKM young finance_92,5x130_040226.indd   1 27.01.2026   07:53:1227.01.2026   07:53:12

innovativ | familiär | kompetent

Informiere dich über unsere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
am Klinikum Fürth. Wir freuen uns auf dich!

Unsere Highlights:
	 §	Führung zu den Hotspots des Klinikums Fürth 
 §	Das Einmaleins der professionellen Pflege
 §	Im Flow bleiben – Infusionen vorbereiten und verabreichen
 §	Wenn es um Leben und Tod geht – richtig reanimieren 
 §	So fühlt sich alt sein wirklich an – Alterssimulation
 §	Der erste Atemzug – alles rund um die Geburt
 §	Fingerspitzengefühl – Versorgung von Neugeborenen 
 §	Spiel & Spaß – Körperpuzzle und Pflege „in the box“ 

Wann und wo?
Donnerstag, 12. Februar 2026 von 10-16 Uhr
Klinikum Fürth Akademie, Jakob-Henle-Str. 1, 90766 Fürth

Klinikum Fürth Backstage

www.klinikum-fuerth.de

Herzogenaurach
Rathgeberstr. 45

Forchheim
An der Regnitzbrücke 5

Mo-Fr 10-19 Uhr
Sa 9.30-16 Uhr

Im Wert von 10€. Nur gültig für Neuaufträge ab 30 € 
Einkaufswert. Gültig in unserer Boutique-, Haushalts-
waren-, Fachsortimente- und Geschenkeabteilung. 
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. Keine Bar-
auszahlung möglich. Nicht mit anderen Aktionen und 
Gutscheinen kombinierbar. Gültig bis 25.2.2026

MÖBEL

im Wert von

ab einem Einkaufswert von 30€ 
10€

NUR FÜR
KURZE ZEIT!

Boutique Gutschein
www.moebel-fischer.com



Wo: Online via Zoom
(QR-Code)

Kostenfrei und ohne
Anmeldung

Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen

-staatlich anerkannt-

Rund um Schwangerschaft und
Geburt

Themen: 
Elterngeld, Elternzeit & Co.

Wann: 24.3.2026
17 Uhr

für werdende Eltern
Veranstaltung



Bildung
Schulraum in Stahl-Holz-Hybridbauweise:

Interimsgebäude am Gymnasium 
Oberasbach

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 
in Oberasbach erhält ab dem Schuljahr 
2026/27 ein neues Interimsgebäude, 
das dringend benötigte Klassenräume 
bereitstellt. Am 29.1.2026 erfolgte der 
offizielle Spatenstich auf dem Schul-
gelände, zu dem Landrat Bernd Obst, 
Oberasbachs Bürgermeisterin Birgit Hu-
ber sowie Vertreter des Planungsbüros 

und der Bauverwaltung des Landkreises 
Fürth zusammenkamen. Aufgrund der 
winterlichen Wetterlage , freuten sich 
alle über einen etwas anderen „Spaten-
stich“.

Übergang bis Gymnasiums  
Cadolzburg fertig ist
Das dreigeschossige Modulgebäude mit 
rund 870 Quadratmetern Nutzfläche 
wird in nachhaltiger Stahl-Holz-Hyb-
ridbauweise errichtet und umfasst elf 
Klassenräume inklusive Neben- und 
Sanitärräumen. Die Baukosten belaufen 
sich auf circa 4,9 Millionen Euro. Das 
Interimsgebäude dient als Übergangs-
lösung, bis das neue Gymnasium in 
Cadolzburg fertiggestellt ist.

Gute Rahmenbedingungen  
für Schüler
Die Planung erfolgte in enger Abstim-
mung mit der Schulleitung, um Funk-
tionalität, Raumqualität und moderne 
Ausstattung sicherzustellen. Landrat 

Bernd Obst betont: „Mit diesem zu-
kunftsfähigen Interimsgebäude schaf-
fen wir schnell und nachhaltig zusätz-
lichen Raum für unsere Schülerinnen 
und Schüler.“ Die Schulleitung ergänzt: 
„Wir sind sehr dankbar für die dringend 
benötigten zusätzlichen Räume, die 
unseren Unterricht erheblich entlasten 
werden.“ 

Flexible Bauweise
Das Gebäude ist so konzipiert, dass es 
nach einer Nutzung von fünf Jahren mit 
geringem Aufwand an einen anderen 
Schulstandort versetzt werden kann. 
Diese ressourcenschonende Bauweise 
entspricht der „Leitlinie Bau“ des Land-
kreises, die Herstellungskosten, Unter-
haltsaufwand und Umweltbelastungen 
optimiert.
Die Maßnahme ist Teil der umfassenden 
Schulbauplanung des Landkreises, um 
den Platzmangel an bestehenden Schu-
len zu beheben.
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- Bodenverlegung
-  Treppen- und 

Bodensanierung
- Holzterrassen

www.parkett-egerer.de
info@parkett-egerer.de

0174/31 24 163
shop now: www.e-wooddesign.de

Wir beraten Sie gerne!

follow us:
parkett_egerer

Kostenfreie  
Teilnahme an  
den Kursen.

In 12 aufeinander abgestimmten Modulen  
erfahren Sie, wie Sie Ihre Familien- 
mitglieder mit Demenz einfühlsam  
begleiten und unterstützen können.

Die Kurse finden in unseren Betreuungsstuben Cadolzburg,  
Nürnberger Str. 5, 90556 Cadolzburg statt.
Die Kosten der Kurse werden durch die Krankenkassen vollständig getragen.

Für Getränke ist  
gesorgt.

Dauer:  
19-20.30 Uhr

 info@g-adv.de
 0911 70 100 790 

Kostenfreie  
Anmeldung unter: 

Pflegekurse  
für Angehörige

Gesellschaft für ambulante  
Demenzversorgung  mbH

  info@g-adv.de 
  0911 - 70 100 790 
  g-adv.de

Betreuungsstuben 
Cadolzburg 
Nürnberger Str. 5,  
90556 Cadolzburg

 Ausschneiden und keinen Termin verpassen!

Thema: DEMENZ

in Cadolzburg

 Vermittlung von Grundlagenwissen
 praktischen Fertigkeiten
 Handlungssicherheit für den Pflegealltag

03.03.26 Kommunikation bei Demenz 
10.03.26 Beziehungsgestaltung bei Demenz 
17.03.26 Sturzprophylaxe 
24.03.26 Körperpflege – Grundlagen 
31.03.26 Körperpflege – Praktischer Teil 2

März

07.04.26 Umgang mit Medikamenten 
14.04.26 Förderung bei Harninkontinenz 
21.04.26 Dekubitusprophylaxe 
28.04.26 Ernährungsmanagement

April

Februar
24.02.26 Grundlagen bei Demenz

05.05.26 Kontrakturenprophylaxe 
12.05.26 Expertenstandard bei akuten und  
 chronischen Wunden

Mai

Gemeinsam  
vernetzen &  

Unterstützung  
finden! 

Marktplatz 5 · 90556 Cadolzburg ·  09103 82 28
schaudi@roedl-energie.de · www.heizoel-schaudi.de

Ihr zuverlässiger Partner für

Heizöle
Pellets · Strom · Erdgas

Das interdisziplinäre Team von LINNEA unterstützt Sie 
als spezialisierter Vertriebspartner für barrierefreies 
Wohnen bei allen Anliegen rund um Ihre Immobilie:

Vermittlung
barrierefeier & altersgerechter Immobilien

Vermarktung
Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses – zuverlässig & transparent

Individuelle Betreuung & Begleitung
bei allen Schritten rund um Verkauf & Übergabe 
Ihrer Immobilie

Breite Unterstützungsangebote
Organisation von Umzügen, Handwerkern & 
Altenpfl ege sowie das Einlagern von Möbeln

Breite UnterstützungsangeboteBreite Unterstützungsangebote
Organisation von Umzügen, Handwerkern & Organisation von Umzügen, Handwerkern & 
Altenpfl ege sowie das Einlagern von Möbeln

 Philipp Ebert
 Immobilienspezialist

LINNEA GmbH • Hans-Vogel-Str. 2 • 90765 Fü rth

Kostenlose Beratung & Immobilienbewertung:

0911 990 87 027
linnea-wohnen.de

Gesellschaft für ambulante
Demenzversorgung mbH

In Kooperation mit:
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Senioren

Kontakt
Landratsamt Fürth
Seniorenbeauftragte
Tanja Maier
E-Mail: t-maier@lra-fue.bayern.de
Telefon: 0911 9773-1226

Sicher im Ernstfall:

2. Auflage des Notfallpasses
Im Landkreis Fürth gibt es weiterhin 
eine Initiative für mehr Sicherheit im 
Alltag, besonders für ältere Menschen: 
Der erfolgreiche Notfallpass geht in 
die 2. Runde. Natürlich ist auch die 
2. Auflage kostenlos zu haben.  Ent-
wickelt wurde das Projekt im Rahmen 
der Seniorenarbeit des Landkreises, 
um wichtige Gesundheits- und Kontakt-
informationen im Ernstfall schnell griff-
bereit zu haben.
Das Prinzip ist einfach und bewährt: Ein 
ausgefülltes Datenblatt mit den wich-
tigsten Informationen wie Medikamen-
tenplan, Kontaktdaten von Angehörigen 
oder Vorerkrankungen wird gut sichtbar 
in einem Fach des Kühlschranks de-
poniert. Zwei markante SOS-Aufkleber – 
einer an der Innenseite der Wohnungs-
tür, ein weiterer außen am Kühlschrank 
– weisen im Notfall den Rettungskräften 
den Weg.

Auch unterwegs immer dabei
Der Pass ist flexibel: Er passt in jede 

Handtasche, jeden Rucksack und jedes 
Handschuhfach. Im Auto wird einfach 
ein SOS-Aufkleber außen am Hand-
schuhfach angebracht – ein einfaches 
Mittel mit großer Wirkung, das unter-
wegs genauso Leben retten kann wie zu 
Hause.
Die Notfallpässe sind ab sofort kosten-
los erhältlich: Unter anderem im Land-
ratsamt Fürth, in den Rathäusern der 
Kommunen, bei den örtlichen Senioren-
vertretungen, in den Quartiersbüros 
sowie bei der Fachstelle für pflegende 
Angehörige. Möglich wurde die 2. Aufla-
ge in Höhe von 2000 Exemplaren durch 
eine Spende der Sparkasse Fürth.

Vorstellung der zweiten Auflage des  
Notfallpasses im Landkreis Fürth

AWO-Berufsjugendwerk sucht Betreuungskräfte:

Ferienjob mit Verantwortung
Wenn in den Sommerferien Schulhöfe 
und Wiesen in Oberasbach, Roßtal, 
Langenzenn und Wilhermsdorf zu 
Spielorten werden, sorgt die Ferien-
betreuung des Bezirksjugendwerks der 
AWO Ober- und Mittelfranken für ein 
abwechslungsreiches Programm für 
Grundschulkinder. 

Spaß an der Betreuung von 5 bis 
10-jährigen?

Dafür werden volljährige Betreuungs-
kräfte gesucht, die Freude an der Arbeit 
mit Fünf- bis Zehnjährigen haben und 
sich wochenweise in den Ferien enga-
gieren möchten.

Erlebnisreiche Ferien für alle
Geboten werden eine faire Bezahlung, 
Mittagsverpflegung sowie Ausflüge und 
vielfältige Aktivitäten. Neben Verant-
wortungsbewusstsein zählt vor allem 

die Bereitschaft, Kindern eine erlebnis-
reiche Ferienzeit zu ermöglichen.
Wer sich informieren möchte, kann eine 
der Infoveranstaltungen am 19.2., 15.4. 
oder 9.6 2026 in Nürnberg besuchen.

https://awo-bezirks-
jugendwerk.feripro.de/
anmeldung/87/veran-
staltungen
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Bildung
Neues Mischpult am Gymnasium Stein

Spende für einen 
guten Ton
In der Aula des Gymnasiums Stein gab 
es eine besondere Spendenübergabe: 
Dank einer Zuwendung in Höhe von 
2.000 Euro verfügt die Schule nun über 
ein neues Mischpult für ihre Veran-
staltungstechnik. Das Gerät ist bereits 
angeschafft und im Einsatz. Die Über-
gabe wurde mit einem symbolischen 
Spendenscheck begleitet.

Engagement trifft auf Bedarf 
Ausgangspunkt war eine Begegnung 
am Rande der Familienkonferenz, die 
am Gymnasium stattfand. Zwei Schüler 
des Arbeitskreises Technik schilderten 

Landrat Bernd Obst den Bedarf an mo-
derner Technik für schulische Veranstal-
tungen. Der Landrat sagte zu, sich um 
Möglichkeiten zu bemühen. Zeitgleich 
ging eine Anfrage einer Kieferorthopä-
die-Praxis aus Cadolzburg ein, die eine 
Spende für eine Bildungseinrichtung im 
Landkreis anbieten wollte. Obst brachte 
beide Seiten zusammen. „Es sind genau 
diese Momente, in denen Engagement 
und Bedarf zueinanderfinden“, sagte 
der Landrat. „Wenn junge Menschen 
ihre Anliegen so konkret vortragen, ist 
das ein starkes Signal.“

Mischpult kommt groß raus
Das neue Mischpult kommt künftig bei 
sämtlichen Veranstaltungen der Schule 
zum Einsatz, von größeren Elternaben-
den über Theateraufführungen bis hin 
zu Konzerten. 

Die Kieferorthopädie-Praxis unter-
stützt seit vielen Jahren Bildungs- und 
Sozialprojekte im Landkreis Fürth. Im 
vergangenen Jahr profitierten unter 
anderem die Mittelschule Langenzenn 
im Rahmen des Programms „Fit fürs 
Leben“ sowie weitere Initiativen. 

Bildungs- und Teilhabepaket stärkt Familien:

Faire Chancen für Kinder
Sportverein, Klassenfahrt oder Nach-
hilfe. Für viele Kinder gehören solche 
Aktivitäten selbstverständlich dazu. Für 
einkommensschwache Familien hin-
gegen sind diese Angebote oft schwer 
erreichbar. Das Bildungs- und Teilhabe-
paket (BuT) des Bundes soll genau hier 
ansetzen und jungen Menschen die 
Teilhabe am sozialen und schulischen 
Leben ermöglichen.

Die Leistungen können beantragt 
werden, wenn Eltern Bürgergeld, Hilfe 
zum Lebensunterhalt, Grundsicherung 
bei Erwerbsminderung, Kinderzuschlag, 
Wohngeld oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. 
Berechtigt sind Kinder und Jugendliche, 

die eine Kita, Schule oder berufliche 
Schule ohne Ausbildungsvergütung 
besuchen.

Was wird gefördert?
Das Paket umfasst ein breites Spek-
trum: Zuschüsse für Schulausflüge, 
Klassenfahrten, Schulmaterial, Schüler-
beförderung, Lernförderung, Mittages-
sen in Schule und Kita sowie Aktivitäten 
in Sport- und Kulturvereinen bis zum 18. 
Geburtstag. Die Anträge müssen schrift-
lich und für jedes Kind separat gestellt 
werden. Formulare können online beim 
Landkreis Fürth abgerufen oder tele-
fonisch angefordert werden.

Ansprechpartner sind je nach Leistung:
• �Jobcenter Fürth Land (Bürgergeld), 

Telefon: 0911 2024 - 222 
Anfrage über das Portal Jobcenter.
digital

• �Landratsamt Fürth – Soziale Hilfen 
(Grundsicherung), 
Telefon: 0911 9773 - 1220 
E-Mail: sozialhilfe@lra-fue.bayern.de

• �Landratsamt Fürth – Wohngeld (Kin-
derzuschlag / Wohngeld), 
Telefon:  0911 9773 - 1240 
E-Mail: BildungsundTeilhabepaket@
lra-fue.bayern.de

• �Landratsamt Fürth – Asyl (AsylbLG), 
Telefon: 0911 9773 - 1896  
E-Mail: sozialhilfe@lra-fue.bayern.de
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Wohngeld unterstützt Mieter und Eigentümer:

Entlastung für Haushalte
Wenn die Miete steigt oder die Belas-
tung fürs Eigenheim zur Herausforde-
rung wird, kann das Wohngeld helfen. 
Der staatliche Zuschuss richtet sich an 
Haushalte, die ihren Wohnraum selbst 
nutzen und finanziell entlastet werden 
müssen. Mieter und Eigentümer pro-
fitieren gleichermaßen von der Unter-
stützung.
Die Höhe des Wohngeldes wird indivi-
duell ermittelt. Entscheidend sind dabei 
die Anzahl der Haushaltsmitglieder, das 
Gesamteinkommen sowie die tatsäch-
liche Miete oder Belastung. Grundlage 
bildet eine bundesweit gültige Berech-
nungsformel. Nicht anspruchsberech-
tigt sind Menschen, die bereits andere 
Sozialleistungen beziehen, in denen die 
Kosten der Unterkunft enthalten sind – 
etwa Bürgergeld oder Grundsicherung.

Antragstellung: online oder vor Ort
Um Wohngeld zu erhalten, ist ein 
formeller Antrag notwendig. Wichtig: 
Eine Anspruchsüberprüfung kann erst 
ab dem Monat erfolgen, in dem der An-
trag gestellt wird. Für die Berechnung 
werden sämtliche Nachweise über das 
vorhandene Einkommen und Vermögen 
aller Haushaltsmitglieder sowie über 
die Höhe der Wohnkosten benötigt. Die 
Antragstellung ist auf verschiedenen 
Wegen möglich: 

• �bequem online über das Bayern-Portal

• �als ausgedrucktes Formular der 
Staatsregierung

• direkt in der Wohnortgemeinde
• �oder per Post über die Wohngeldstelle 

des Landratsamts Fürth

www.bayernportal.de

https://www.bmwsb.
bund.de/DE/wohnen/
wohngeld/wohngeld_
node.html

Kontakt
Landratsamt Fürth
Wohngeldstelle
Telefon: 0911 9773 - 1243 
E-Mail: wohngeld@lra-fue.bayern.de 

Finanzielle Unabhängigkeit und innere Stärke: 

Kostenfreie Online-Seminare
Der Weg zurück in den Beruf oder der 
tägliche Spagat zwischen Familie und 
Karriere stellen viele Menschen vor 
große Herausforderungen. Um hier 
Unterstützung zu bieten, haben die 
Beauftragten für Chancengleichheit der 
fränkischen Agenturen für Arbeit eine 
neue Programmreihe ins Leben gerufen. 
Im Fokus der kommenden Online-Veran-
staltungen stehen zwei Themen, die für 
die langfristige Lebensplanung und das 
tägliche Wohlbefinden essenziell sind: 
die finanzielle Absicherung von Frauen 
und die mentale Widerstandskraft im 
Job.

Ungleiche Bezahlung
Es ist eine statistische Realität, dass 
Frauen im Laufe ihres Erwerbslebens 
häufig weniger verdienen als Männer. 
Bedingt durch familiäre Auszeiten oder 
Teilzeitarbeit gerät die eigene finanzielle 

Absicherung oft in den Hintergrund, was 
im Alter zu Versorgungslücken führen 
kann. Das Seminar „Über Geld spricht 
Frau doch“ am Donnerstag, 5.3.2026, 
greift genau dieses Thema auf. Von 19 
bis 20.30 Uhr wird erläutert, wie finan-
zielle Abhängigkeiten vermieden werden 
können. Die Referentin möchte dabei 
Mut machen, sich frühzeitig mit den 
eigenen Finanzen auseinanderzusetzen 
und die vorhandenen Möglichkeiten 
aktiv zu nutzen.

Gesund bleiben in komplexen Zeiten
Wenige Wochen später verschiebt 
sich der Fokus von der Geldbörse auf 
die mentale Gesundheit. Die Arbeits-
welt wird zunehmend komplexer und 
schneller, was von Beschäftigten eine 
hohe Anpassungsfähigkeit verlangt. 
Am Mittwoch, 18.3.2026, widmet sich 
das Seminar „Gesund bleiben in kom-

plexen Zeiten“ der Frage, wie man trotz 
Unsicherheiten handlungsfähig bleibt. 
Zwischen 16 und 17.30 Uhr werden Kom-
petenzen wie Achtsamkeit und selbst-
wirksame Motivation beleuchtet, die für 
eine gesunde Resilienz im Wandel der 
Arbeitswelt notwendig sind.
Beide Veranstaltungen finden digital 
statt, sodass eine Teilnahme bequem 
von zu Hause aus möglich ist. Die Semi-
nare sind kostenfrei. Da die Plätze virtu-
ell vergeben werden, ist eine vorherige 
Anmeldung bei der Agentur für Arbeit 
Fürth notwendig. Interessierte können 
sich per E-Mail unter der Adresse Fuerth.
BCA@arbeitsagentur.de registrieren, um 
die Zugangsdaten zu erhalten.
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Qualitätshandwerk
braucht gute Mitarbeiter

ZEIT FÜR EINEN WECHSEL!
Bewirb dich jetzt als (m/w/d)

⋅ Anlagenmechaniker SHK

motivierendes Arbeitsumfeld
Weihnachts- und Urlaubsgeld
30 Tage Urlaub
eigenes Firmenfahrzeug

⋅ Kundendiensttechniker SHK

     Expressbewerbung: 

barthhaustechnik.de/jobs

�

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine 

stellvertretende 
Kassenleitung (w/m/d) 

eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)   

für den städtischen Bauhof 

eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)   

für die städtische Kläranlage

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen über unser Bewerbungsportal zu. 

Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der Stadt

 

Markt 
Wilhermsdorf 

WIR SUCHEN einen Mitarbeiter (m/w/d)            

im  B A U H O F 

Profil: abgeschlossene Ausbildung als Maurer, 
Straßenbauer, Straßenwärter oder 
Landschaftsgärtner 

Wir bieten: Vollzeitstelle (unbefristet) 
mit 39 Wochenstunden  

E-Mail:                              
Bewerbung@markt-wilhermsdorf.de 

Infos:                                                           
www.markt-wilhermsdorf.de 

LORENZ FENSEL
J A L O U S I E N  ·  R O L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N

Kreuzburger Str. 6 · 90471 Nürnberg · Tel.: 0911- 80 30 37 · www.lorenz-fensel.de

Markisen zu Winterpreisen
Markisen unserer namhaften 
Hersteller zu Winterpreisen.

Jetzt an den Sommer denken!
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s 
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6

Jetzt bewerben Ihr Stellenmarkt  
im Landkreis Fürth

 
Wir suchen Pflegefach- 
kräfte als Schulbegleitung!

Hallo Du,
ich heiße Hannes, bin 8 Jahre alt 
und wohne in Unterasbach. Es 
wäre schön, wenn ich in die Schule 
gehen könnte. Dafür brauche ich 
deine Hilfe. Der Stundenlohn für 
Teilzeitkräfte beträgt 22 Euro.
Bewerbungen bitte an:  
team-hannes@outlook.de
Dein Hannes und Eltern 

Bewerbungen bitte an:  
team-hannes@outlook.de
0157-79544252

Erfolgreich werben mit  
einer Anzeige im  
Landkreis Magazin Fürth

Anzeigenannahme:  
Tel. 976 40 79-55   
oder per E-Mail an lkm@herbstkind-wa.de
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Stechmücken, Demenz und Trinkwasser: 

Kostenlose LGL-Reihe startet
Von der digitalen Unterstützung bei 
Demenz über die Verbreitung von Stech-
mücken in Bayern bis hin zur Reinheit 
unseres Trinkwassers: Die Fragen, die den 
Verbraucherschutz und die Gesundheit 
betreffen, sind vielfältig. Bereits zum vier-
ten Mal greift das Bayerische Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL) diese Themen auf und lädt zur 
etablierten Vortragsreihe „LGL Campus 
– Wissen für alle“ ein. Ziel ist es, aktuelle 
Erkenntnisse aus den Laboren und der 
Forschung verständlich aufzubereiten.

Für Verbraucher, Presse und  
Fachpublikum
Dabei steht der Dialog im Mittelpunkt. 
Die Reihe richtet sich bewusst nicht 

nur an Fachpublikum, sondern öffnet 
die Türen für alle Interessierten – vom 
Verbraucher über Medienvertreter bis 
hin zu Experten. Es geht darum, For-
schungsergebnisse aus den Bereichen 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
transparent zu machen. Im Anschluss 
an die jeweiligen Referate bietet sich 
den Zuhörern die Gelegenheit, Fragen 
zu stellen und direkt mit den Fachleuten 
zu diskutieren.

Wechselnde Veranstaltungsorte
Um die Teilnahme so einfach wie 
möglich zu gestalten, setzt das Orga-
nisationsteam auch in diesem Jahr auf 
Flexibilität. Die Veranstaltungen finden 
im Wechsel an den beiden Hauptstand-

orten der Behörde in Erlangen und 
Oberschleißheim statt. Wer jedoch nicht 
vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, 
sich per Webinar zuzuschalten. 
Die Hürden für den Wissenserwerb sind 
dabei denkbar niedrig gehalten: Eine 
Voranmeldung ist für den Besuch der 
Vorträge nicht notwendig, zudem ist die 
Teilnahme kostenlos. Wer sich vorab 
einen Überblick über die Themenvielfalt 
und die konkreten Termine für das Jahr 
2026 verschaffen möchte, findet sämt-
liche Informationen 
sowie Postkarten 
mit QR-Codes on-
line unter www.lgl.
bayern.de/erlanger-
runde 

Aktuelles
Generationenwechsel bei der Feuerwehr:

Erste Kreisbrandmeisterin im Amt
Der Jahreswechsel markiert im Land-
kreis Fürth einen historischen Meilen-
stein für das regionale Feuerwehr-
wesen. Zum 1.1.2026 übernahm Pia 
Wunschik offiziell ihre neuen Aufgaben 
als Kreisbrandmeisterin und Kreisju-
gendwartin. Damit rückt erstmals in der 
Geschichte des Landkreises eine Frau in 
diese Führungsebene auf. Die Ernen-
nung erfolgte im feierlichen Rahmen 
durch Landrat Bernd Obst und Kreis-
brandrat Frank Bauer.

Gleichzeitig hieß es Abschied nehmen 
von einem geschätzten Weggefährten: 
Christian Zeilinger, der das Amt seit 
2019 mit großem persönlichen Einsatz 
geführt hatte, schied aufgrund eines 
Wohnortwechsels aus der Inspektion 
aus. In seiner Amtszeit setzte Zeilinger 

Maßstäbe, insbesondere bei der Förde-
rung des Nachwuchses. Unter seiner 
Regie wurden zentrale Projekte wie 
der Kinderfeuerwehrtag und landkreis-
weite Übungstage für Jugendliche fest 
etabliert, um die Retter von morgen 
frühzeitig für das Ehrenamt zu begeis-
tern.

Einsatz für den Waldbrandschutz
Neben der Jugendarbeit hinterlässt 
Zeilinger auch im operativen Bereich 
deutliche Spuren. Er war federführend 
an der Entwicklung und Umsetzung 
des neuen Waldbrandkonzeptes für 
den Landkreis beteiligt. Ein Thema, das 
angesichts klimatischer Veränderungen 
massiv an Bedeutung gewonnen hat. 
Als Zeichen des Dankes und der An-
erkennung für diese Leistungen wurden 

ihm die Ehrennadel der Jugendfeuer-
wehren in Silber sowie der seltene „Coin 
des Kreisbrandrats“ verliehen.

Landrat Bernd Obst und Kreisbrandrat 
Frank Bauer (rechts) verabschieden  
Christian Zeilinger (2.v.r.) und begrüßen 
Pia Wunschik

Foto: Landratsamt Fürth

17Landkreismagazin  02/2026

http://www.lgl.bayern.de/erlangerrunde
http://www.lgl.bayern.de/erlangerrunde
http://www.lgl.bayern.de/erlangerrunde


Verkehr
Mehr Information beim Autokauf:

Online-Service für Fahrzeugbriefe
Wer ein neues Auto least oder finan-
ziert, kennt das Geduldspiel oft zur 
Genüge: Der Wagen steht vielleicht 
schon bereit, doch bevor er endlich an-
gemeldet werden kann, muss der Fahr-
zeugbrief von der Bank bei der Behörde 
vorliegen. Ist das Dokument schon da 
oder hängt es noch in der Post? Diese 
Frage sorgte in der Vergangenheit oft 
für unnötige Anrufe oder vergebliche 
Gänge zum Amt. Im Landkreis Fürth ist 
das jetzt Vergangenheit.

Online-Auskunft zu Fahrzeugbrief
Das Landratsamt hat sein digitales An-
gebot im Bereich Verkehrswesen erwei-
tert und bietet ab sofort eine „Online-
Auskunft Fahrzeugbrief“ an. Über das 
Bürgerservice-Portal oder direkt über 
die Webseite der Zulassungsstelle lässt 
sich nun rund um die Uhr prüfen, ob die 
Zulassungsbescheinigung Teil II – wie 
der Brief im Amtsdeutsch heißt – bereits 

eingetroffen ist. Der neue Dienst ist auf 
der Homepage unter dem Bereich „KFZ-
Zulassung“ als eigener Button integriert 
worden.

Stefan Spindler, Leiter des Sachgebiets 
Verkehrswesen, empfiehlt Nutzern, die 
Abfrage am besten direkt über die Brief-
nummer der Zulassungsbescheinigung 
zu starten. So lässt sich der aktuelle 
Bearbeitungsstand verlässlich ermit-
teln. Damit entfällt die Notwendigkeit, 
auf gut Glück bei der Behörde nachzu-
fragen, ob die Unterlagen der Finanzie-
rungsbanken bereits eingegangen sind.

Ein Klick statt Warteschleife: Über die Webseite des Landkreises lässt sich ab sofort 
prüfen, ob der Fahrzeugbrief schon bei der Zulassungsstelle liegt.

https://www.buer-
gerservice-portal.
de/bayern/lkrfuerth/
bsp_auskunft_fahr-
zeugbriefe/#/

Schon Gewusst?
Alle Ausgaben des  
Landkreismagazins gibt‘s  
auch im Online-Archiv:
www.landkreismagazin.de/das-landkreismagazin

Ausgabe 01/2026www.landkreis-fuerth.de

2025: Was war los  im Landkreis?  S. 6
„Gutes aus dem Fürther Land“:Neue Broschüre der  Direktvermarkter  S. 4

Schulübertritt 2026:Die aktuellen Termine im  Überblick  S.14

Mit dem Amtsblatt           des Landkreises Fürth
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Führerschein rechtzeitig planen:

Der Weg zum 1. Führerschein
Der Weg zum eigenen Führerschein 
beginnt für viele junge Menschen im 
Landkreis Fürth nicht erst hinter dem 
Steuer, sondern bereits am Schreibtisch. 
Um einen reibungslosen Ablauf von der 
ersten Fahrstunde bis zur bestandenen 
Prüfung zu gewährleisten, spielt der 
Zeitpunkt der Antragstellung eine ent-
scheidende Rolle.
Wer im Landkreis Fürth mit Haupt-
wohnsitz gemeldet ist und seine erste 
Fahrerlaubnis anstrebt, kann den not-

wendigen Antrag bereits sechs Monate 
vor Erreichen des Mindestalters stellen. 
Experten raten dazu, diesen Schritt so 
früh wie möglich zu gehen, idealerweise 
unmittelbar nach der Anmeldung in der 
Fahrschule.

Start in der Heimatgemeinde
Der Prozess startet dabei nicht direkt 
beim Landratsamt, sondern in der 
jeweiligen Wohnsitzgemeinde. Von dort 
aus werden die Unterlagen an die Fahr-

erlaubnisbehörde weitergeleitet, die 
nach erfolgreicher Bearbeitung die Prü-
fungsfreigabe an den TÜV übermittelt.
Durch dieses Vorgehen wird sicher-
gestellt, dass die formale Zulassung 
pünktlich zum Abschluss der prakti-
schen und theoretischen Ausbildung 
vorliegt. Detaillierte Informationen zu 
den benötigten Dokumenten stellt das 
Landratsamt online zur Verfügung, um 
angehende Autofahrer bestmöglich auf 
den Prozess vorzubereiten.

Führerscheinumtausch – alt wird neu

Antragsflut im Landkreis

Beim Umtausch auf den neuen EU-Kar-
tenführerschein ist derzeit Geduld ge-
fragt. Grund dafür ist eine regelrechte 
Antragsflut in der Fahrerlaubnisbehörde 
des Landratsamtes. Bedingt durch die 
gesetzliche Ablauffrist zum 19.1. sind in 
den vergangenen Tagen und Wochen 
rund 1.400 Anträge eingegangen.

Fahren trotzdem erlaubt
Trotz der Verzögerungen gibt es für be-
troffene Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer keinen Grund zur Sorge. 
Zwar ist das Dokument nach Ablauf der 
Frist ungültig, die zugrundeliegende 
Fahrerlaubnis der unbefristet erteilten 
Klassen – wie etwa die gängige Klasse 
B für Pkw – bleibt jedoch bestehen. Das 
Fahren ist also weiterhin erlaubt, auch 
wenn das neue Plastikkärtchen noch 
auf sich warten lässt.
Dennoch steht die Verwaltung vor 
Herausforderungen: Von der ersten 
Antragstellung bis zum Erhalt des 
Dokuments können derzeit bis zu drei 
Monate vergehen. Um die Bearbeitung 
nicht weiter zu verzögern, bittet das 
Landratsamt Bürgerinnen und Bürger 
darum, von Anfragen zum aktuellen 
Bearbeitungsstatus abzusehen. Jede 
telefonische oder schriftliche Nachfrage 
bindet personelle Ressourcen, die für 
die Ausstellung der Dokumente benö-
tigt werden.

Guter Tipp
Wer den Umtausch noch vor sich hat 
und nicht unter Zeitdruck steht, soll-

te antizyklisch planen. Die Erfahrung 
zeigt, dass sich die Lage insbesondere 
in den Sommermonaten entspannt. 
Während - wie jetzt - Wartezeiten von 
zwölf Wochen die Regel sind, beträgt 
die Bearbeitungszeit im Sommer oft nur 
vier bis sechs Wochen. Ein frühzeitiger 
Umtausch abseits der großen Stichtage 
schont somit die Nerven der Bürger.

Notfallplan
Für absolute Notfälle und dringende 
Anliegen hat das Landratsamt dennoch 
ein offenes Ohr. Dann ist eine Kontakt-
aufnahme per E-Mail unter Angabe der 
persönlichen Daten und einer kurzen 
Begründung der Dringlichkeit möglich. 
Zudem stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter während der Telefonsprech-
zeiten für Rückfragen zur Verfügung. 
Diese sind Montag bis Freitag von 10-12 
Uhr sowie am Dienstagnachmittag von 
14-16 Uhr.

Der alte Führerschein neben dem EU-Kar-
tenführerschein - aktuell kommt es zu 
längeren Wartezeiten
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Kontakt
E-Mail:  
fuehrerschein@lra-fue.bayern.de
Tel.: 0911 9773-3030
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Busfahren im Landkreis Fürth:

Für ein gutes Miteinander

Regeln fürs Busfahren

Immer mehr Schülerinnen und Schüler 
nutzen für ihren Schulweg den Bus. 
Im letzten Jahr hatten 2.959 von ihnen 
einen Anspruch auf eine kostenlose 
Beförderung. Im Landkreis fahren sie 
sowohl mit den öffentlichen Linien, als 
auch mit Schulbussen.

Die Busunternehmen leisten einen 
wichtigen Beitrag für eine umwelt-
freundliche und effiziente Mobilität. 
Egal ob es zur Schule, zum Arzt oder 
zum Ausflug geht, ein respektvoller Um-
gang miteinander ist gerade im öffent-
lichen Nachverkehr wichtig, um sicher, 
angenehm und zuverlässig ans Ziel zu 
kommen.

Jetzt kurz vor Schulbeginn stellen wir 
die wichtigsten Regeln vor – gedacht 
als Ansatz, um mit den eigenen Kindern 
oder Schülerinnen und Schülern darü-
ber zu sprechen oder vielleicht zusam-
men zu üben:

Hier sind die wichtigsten Verhal-
tensregeln für den Schulbus:

1. Beim Warten an der Haltestelle:
• �Die Schultasche vor dem Einsteigen 

vom Rücken nehmen
• �Abstand zum Vordermann halten und 

ruhig in der Reihe stehen bleiben
• �Zurücktreten, wenn der Bus kommt
• �Prüfen, ob ein gültiger Fahrausweis 

dabei ist. 

2. Beim Einsteigen:
• �Mindestens einen Meter Abstand zur 

Straße halten
• �Ruhig stehen bleiben, bis der Bus hält.
• �Warten, bis man mit Einsteigen an der  

Reihe ist
• �Ganz wichtig: Bitte nicht drängeln

3. Beim Aussteigen:
• �Rechtzeitig die STOP-Taste drücken

• �Langsam zur Tür gehen und warten, 
bis sie der Busfahrer öffnet

• �Nach dem Aussteigen unbedingt Ab-
stand zur Fahrbahn halten

• �Vor dem Überqueren der Straße war-
ten, bis der Bus abgefahren ist

4. Im Bus:
• �Die Sitzplätze der Reihe nach belegen, 

keinen „reservieren“
• �Gerne auch einen Sitz anbieten, wenn 

ihn jemand dringlicher braucht 
• �Beim Stehplatz gut an den Haltegriffen 

festhalten, ruhig stehen
• �Die Schultasche zwischen die Füße 

stellen
• �Lautes Sprechen vermeiden, genauso 

wie Ärgern oder Belästigen anderer 
Fahrgäste

• �Den Bus nicht beschädigen
• �Müll kommt in den Mülleimer oder 

wieder mit nach Hause

Vielen Dank für das Beachten der 
Regeln. So wird der Schulbus für  
alle ein sichereres und angenehmes 
Verkehrsmittel. 

Hier ein kurzes Video zum Thema:
https://www.lbo-online.de/themen/
schulbus.html

Ein respektvoller Umgang im 
Schulbus ist wichtig Fo
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Aus den Auschüssen
Weniger Hallen, mehr Wirkung:

Neue Lösung für Schulcampus?

Zwei Dreifach-Turnhallen oder sechs 
Halleneinheiten sollten am künftigen 
Schulcampus in Langenzenn entstehen, 
so der Beschluss aus dem Dezember. 
Eine Bedarfsprüfung mit der Regierung 
von Mittelfranken zeigt nun, dass für den 
gemeinsamen Campus beider Schulen 
rechnerisch auch fünf Halleneinheiten 
genehmigungs- und förderfähig wären. 
In finanziell angespannten Zeiten rückte 
damit eine neue Variante in den Fokus 
des Bau- und Kreisausschusses.

Bedarf neu bewertet
Hintergrund ist die besondere Situation 
eines Schulcampus, auf dem Gymna-
sium und Realschule künftig zusammen-
geführt werden. Sportflächen werden 
deshalb nicht mehr getrennt, sondern 
gebündelt betrachtet. Bei voraussichtlich 
78 Sportklassen sieht die Regierung von 
Mittelfranken lediglich fünf Übungsein-
heiten als erforderlich an. Das würde 
bedeuten: Eine Halleneinheit weniger 

und damit spürbare 
Einsparungen für 
den Landkreis.

Allerdings hat sich 
im Zuge der Abstim-
mungen noch eine 
weitere Perspektive 
eröffnet. Durch eine 
neue Schulbauver-
ordnung können 
künftig auch Ganz-
tagesklassen an-
gerechnet werden, 
soweit ein Sport-
angebot besteht. 
Sollten die Schulen 
dieses Modell um-
setzen, wäre der 
Bedarf von sechs 

Halleneinheiten erneut gegeben. Eine 
Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht.

Sanierung oder Neubau  
der Turnhalle?
Parallel dazu steht eine grundsätzliche 
Entscheidung im Raum: Soll die be-
stehende Zweifachhalle saniert oder 
durch einen Neubau ersetzt werden? 
Die Hochbauverwaltung spricht sich 
klar gegen eine Sanierung aus. Un-
dichte Dachflächen, veraltete Technik, 
akustische Probleme, energetische 
Mängel und ein hoher Sanierungsbe-
darf sprechen eine deutliche Sprache. 
Selbst nach einer Sanierung wäre nur 
mit einer Restnutzungsdauer von 25 bis 
30 Jahren zu rechnen, bei gleichzeitig 
deutlich höheren Wartungskosten.
Ein Neubau hingegen würde eine 
Nutzungsdauer von bis zu 60 Jahren 
ermöglichen und langfristig geringere 
Unterhaltskosten verursachen. Zudem 
ließe sich die Halle in einem sogenann-

ten Low-Tech-Standard errichten, was 
den Betrieb weiter vergünstigen würde. 
Auch aus technischer und energetischer 
Sicht gilt ein Abriss mit anschließendem 
Neubau daher als die wirtschaftlich 
sinnvollere Lösung.

Eine Halle für beide Schulen
Besonders interessant erscheint der 
Verwaltung eine Variante, die bislang 
so nicht vorgesehen war: der Bau einer 
zusammenhängenden Fünffach-Turn-
halle. Diese würde es beiden Schulen 
erlauben, flexibel über Hallenteile zu 
verfügen, ohne zwischen zwei Gebäu-
den wechseln zu müssen. Gleichzeitig 
entstünde eine wettbewerbstaugliche 
Sportstätte, in der auch größere Wett-
kämpfe möglich wären. Für Vereine er-
gäben sich bessere Buchungsmöglich-
keiten und für den Landkreis potenzielle 
zusätzliche Einnahmen durch Vermie-
tungen.
Hinzu kommen Synergieeffekte bei 
Technik, Gründung, Haustechnik und 
Personal. Allerdings ist diese Lösung 
erst ab 2032 realisierbar, da derzeit In-
terimsgebäude das Baufeld blockieren. 
Ob die bis dahin steigenden Baukosten 
die Vorteile aufwiegen, lässt sich nur 
annähernd kalkulieren.

Empfehlung der Verwaltung
Aus diesen Überlegungen heraus ist 
der Kreisausschuss nach Vorberatung 
durch den Bauausschuss der Emp-
fehlung der Verwaltung gefolgt und 
hat nun beschlossen, den Bau einer 
Fünffach-Turnhalle anzustreben. Sollten 
vergabe- oder förderrechtliche Hürden 
dagegensprechen, wird die Kombina-
tion aus einer Drei- und einer Zweifach-
halle verfolgt. 

Die zwei Dreifach-Hallen sollen durch eine Fünffach-Halle  
ersetzt werden
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Großhabersdorf hat sich ein ehrgeizi-
ges Ziel gesetzt: Die Gemeinde möchte 
offiziell als „Fairtrade-Town“ anerkannt 
werden. Während hinter den Kulissen 
eine engagierte Steuerungsgruppe die 
Weichen stellt, wird dieses Engagement 
nun auch auf der Kinoleinwand sicht-
bar. Erstmals beteiligt sich der Ort an 

der Agenda-2030-Filmreihe und setzt 
damit ein deutliches Zeichen für globale 
Verantwortung und kulturelle Vielfalt im 
Landkreis.

Besonderes Schmuckstück: Licht-
spiele Großhabersdorf
Die Wahl des Veranstaltungsortes fiel 

dabei auf ein echtes Schmuckstück der 
regionalen Kulturlandschaft. In Zusam-
menarbeit mit den Lichtspielen Groß-
habersdorf in der Bachstraße wird das 
einzige Kino im Landkreis Fürth zum 
Schauplatz dieser besonderen Premie-
re. Das Lichtspielhaus, das bereits seit 
Jahren für sein anspruchsvolles und 

Nachhaltigkeit
Abenteuer auf vier Pfoten am Nordpol

Agendakino 2030

Natur
Letzte Gelegenheit für den großen Rückschnitt: 

Countdown für Vogelschutz läuft

Wer in diesem Jahr noch größere 
Schnittmaßnahmen plant, muss sich 
beeilen. Der Countdown läuft bereits, 
denn der Februar ist der letzte Monat, 
in dem umfangreiche Arbeiten an der 
grünen Grundstücksgrenze noch ge-
stattet sind.
Der Gesetzgeber hat hier klare Grenzen 
gezogen: Ab dem 1.3. beginnt bundes-

weit die gesetzliche Brutschutzzeit. Zum 
Schutz heimischer Vögel und anderer 
Wildtiere, die diese Gehölze für ihre 
Paarung, Brut oder Aufzucht nutzen, 
greift dann das Bundesnaturschutzge-
setz. Das bedeutet, dass Hecken, Sträu-
cher und andere Gehölze ab diesem 
Stichtag weder umfangreich zurück-
geschnitten oder auf den Stock gesetzt 
noch beseitigt werden dürfen.
Wer den Februar verstreichen lässt, 
muss sich bis zum Herbst gedulden. 
Erst ab dem 30.9. endet die Schutz-
frist. In der Zwischenzeit sind lediglich 
schonende Form- und Pflegeschnitte 
erlaubt. Dabei darf jedoch maximal der 
jährliche Zuwachs der Pflanzen entfernt 
werden, um die dichten Verstecke der 
Tierwelt nicht zu gefährden.

Stopp bei Funden 
Selbst bei zulässigen Arbeiten ist ein 
wachsames Auge gefragt. Sollten wäh-
rend des Schneidens Nester, Nisthöh-

len oder Eichhörnchenkobel entdeckt 
werden, gilt ein sofortiger Arbeitsstopp. 
In solchen Fällen muss die Tätigkeit im 
Gehölz eingestellt und die Untere Na-
turschutzbehörde verständigt werden, 
um das weitere Vorgehen zu klären.

Ab dem 1.3. gehören Hecken und  
Sträucher wieder den brütenden Vögeln

Kontakt
Landratsamt Fürth
Untere Naturschutzbehörde
E-Mail: naturschutz@lra-fue.bayern.de
Telefon: 0911 9773 -
- �1411 Roßtal, Veitsbronn, Seuken-

dorf und Langenzen
- �1450 Cadolzburg, Ammerndorf, 

Zirndorf und Wilhermsdorf
- �1404 Oberasbach, Stein, Puschen-

dorf, Tuchenbach und Obermichel-
bach

- 1419 Großhabersdorf
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vielfältiges Programm bekannt ist, bie-
tet den idealen Rahmen für den ersten 
Beitrag der Gemeinde zur Filmreihe.

Am Samstag, den 7.2. 2026, um 10 Uhr 
wird der norwegische Animationsfilm 
„Titina – Ein tierisches Abenteuer am 
Nordpol“ in den Lichtspielen Großha-
bersdorf (Bachstraße 17)  gezeigt. Die 
Geschichte entführt das Publikum in 
das Rom der 1920er-Jahre, wo die kleine 
Straßenhündin Titina das Herz des 
Luftschiffingenieurs Umberto Nobile 
erobert. Was als zufällige Begegnung 
beginnt, endet in einer der spektaku-
lärsten Expeditionen der Zeitgeschichte. 

Wahre Geschichte für  
kleine Entdecker
Gemeinsam mit dem berühmten Polar-
forscher Roald Amundsen bricht das un-
gleiche Trio in Richtung des unerforsch-
ten Nordpols auf. Der Film basiert auf 
wahren Begebenheiten und verknüpft 
historische Luftfahrtgeschichte mit der 
charmanten Perspektive einer kleinen 
vierbeinigen Heldin. Mit einer Lauf-
zeit von 92 Minuten ist die Produktion 
besonders für Familien geeignet, die 
Lust auf eine Mischung aus Spannung, 
Humor und beeindruckenden Bildern 
haben.
Der Film wird auf Deutsch gezeigt.

Garten
Expertenwissen für eine reiche Ernte:

Kostenlose Baumschnittkurse
Wenn die Tage wieder länger werden und die Natur langsam 
aus dem Winterschlaf erwacht, beginnt für Gartenbesitzerin-
nen und –besitzer eine entscheidende Phase. Wer saftige Äpfel, 
Birnen oder Zwetschgen ernten möchte, muss bereits jetzt die 
Grundlagen dafür legen. Ein fachgerechter Rückschnitt der 
Obstbäume ist unerlässlich, um die Bäume vital zu halten und 
den Ertrag zu sichern. Doch oft stehen Laien ratlos vor dem 
dichten Geäst und fragen sich: Welcher Zweig muss weg und 
welcher darf bleiben?

Wertvolle Schnittkurse
Damit der Schnitt nicht zum Glücksspiel wird, bietet der Kreis-
verband für Gartenbau und Landespflege Fürth e.V. auch in 
diesem Jahr wieder eine umfassende Reihe an Schnittkursen an. 
Erfahrene Baumwarte und Gartenexperten vermitteln dabei das 
notwendige Rüstzeug – von der richtigen Schnitttechnik bis hin 
zur Pflege alter Bestände. Das Angebot richtet sich dabei aus-
drücklich nicht nur an Vereinsmitglieder. 

Interessierte sind herzlich eingeladen
Alle Interessierten, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, sind 
eingeladen, den Profis über die Schulter zu schauen und Fragen 
zu stellen. Die Teilnahme an sämtlichen Kursen ist kostenlos.

Gartenpflege- & Baumschnittkurse im Landkreis Fürth 2026

21.02. | 09.30 Uhr OGV Obermichelbach Obstbaumwiese, am Ende der 
 OGV Tuchenbach  Burgstallstraße, 90587 Obermichelbach

28.02. | 09.00 Uhr OGV Wilhermsdorf Theorie: Bürgersaal,
  Hauptstraße 46, 91452 Wilhermsdorf
             13.30 Uhr   Praxis: Streuobstwiese, 500 m südlich
  von Unterulsenbach

28.02. | 13.00 Uhr OGV Deberndorf Vereinsgarten am Ziegelweiher 
  Keidenzeller Straße, 90556 Deberndorf

28.02. | 09.00 Uhr OGV Seukendorf / Pfalzwiesenweg 16, 90556 Hiltmannsdorf 
 Hiltmannsdorf

07.03. | 09.00 Uhr OGV Cadolzburg Familie Mezger  
  Hindenburgstraße 83, 90556 Cadolzburg 

07.03. | 14.00 Uhr OGV Buchschwabach Am Hang, 90574 Roßtal-Buchschwabach

07.03. | 14.00 Uhr VGL Stein Familie Reisch – Bauernhof 
  Stuttgarter Straße 35, 90547 Stein

14.03. | 09.30 Uhr OGV Veitsbronn Mosthaus Veitsbronn
 OGV Puschendorf Rothenberger Weg 1, 90587 Veitsbronn

14.03. | 14.00 Uhr HGV Ammerndorf Streuobstwiese „Pelzetleite“ (Anfahrt über  
  Lehmgrubenweg), 90614 Ammerndorf

14.03. | 13.00 Uhr OGV Großhabersdorf An der Klinge / Frankenstraße  
  90613 Großhabersdorf

Aktuelle Informationen zu den jeweiligen Kursen finden Sie auf der Website des Kreisverbandes  
sowie auf den Seiten der einzelnen Gartenbauvereine.
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Leader
Kleines Budget – große Wirkung: 

Aktion Wunschzettel stärkt Vereine

Die dritte Auflage der LEADER-Aktion 
„Wunschzettel gesucht“ hat zahlreiche 
Wünsche von 58 Vereinen und Initiati-
ven aus dem Landkreis Fürth erfüllt und 
damit die Vereinsarbeit nachhaltig ge-
stärkt. Die feierliche Übergabe fand im 
Foyer des Landratsamts Zirndorf statt, 
in dem man nur strahlende Gesichter 
sah. Fast alle Vertreterinnen und Ver-
treter der ausgewählten Organisationen 
kamen zusammen, um neben „Weih-
nachtsstimmung“ auch Wertschätzung 
für ihr Engagement zu spüren. 

„Wunscherfüller“ machen es möglich
Nach den großen Erfolgen 2022 und 
2024 wurde das Konzept erweitert: 
Erstmals konnten sich auch Initiativen, 
Gruppierungen sowie lokale Organisa-
tionseinheiten bayerischer Vereine im 
Landkreis bewerben, und förderten so 
die Vielfalt der Projekte. 
Die Aktion wurde von der Lokalen Akti-
onsgruppe (LAG) Landkreis Fürth e.V. mit 
3.000 Euro finanziert, ergänzt durch die 
Sparkasse Fürth und die Landkreisstif-
tung als Co-Sponsoren mit jeweils 2.000 
Euro sowie den Gewerbeverein Stein, 

der drei Vereinswünsche übernahm. 
Insgesamt konnten Wünsche im Wert 
von über 7.000 Euro erfüllt werden. Dazu 
zählten unter anderem ein gebrauchter 
KFZ-Anhänger, Katzenfutter, eine Win-
terlinde, Sandspielzeug, Staubsauger, 
Tassen und ein „Knoten-Jupp“ – eine Kno-
tenlernhilfe für die Feuerwehr.
Landrat Bernd Obst, Vorsitzender der 
LAG, erklärte: „Mit dieser unkomplizier-

ten Unterstützung möchten wir unseren 
Vereinen unsere Anerkennung zeigen 
und verdeutlichen, wie bedeutend ihr 
Engagement für unsere Gesellschaft ist. 
Häufig sind es gerade die kleinen Din-
ge, die im Vereinsalltag einen großen 
Unterschied machen.“

Regionale Ideen unterstützt durch 
europäische Mittel 
Die Geschenkübergabe wurde gemein-
sam mit Kurt Krömer, 1. Bürgermeister 
der Stadt Stein und dem stellvertreten-
den Vorsitzenden der LAG, Kai Tusak, 
Vorstandsmitglied der Sparkasse Fürth 
und Schatzmeister der LAG,sowie dem 
LAG-Management mit Heike Maria 
Deyhle und Patrick Schubert durchge-
führt. Gerhard Lehmeyer, Vorsitzender 
des Gewerbevereins Stein, übergab die 
Geschenke seines Vereins an die Steiner 
Vereine.
Die Aktion „Wunschzettel gesucht“ 
ergänzt die klassischen Fördermöglich-
keiten der LAG, die vor allem kreative 
Projekte im ländlichen Raum mit euro-
päischen LEADER-Mitteln unterstützt. 

Übergabe eines Wunschzettel-Geschenks
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Kontakt
Landratsamt Fürth
LAG-Management
Heike Deyhle
Telefon: 0911 9773 1035 

Patrick Schubert
Telefon: 0911 9773 1060
E-Mail: leader@lra-fue.bayern.de

Ziel ist es, unkomplizierte Zuschüsse 
für kleine Investitionen bereitzustellen, 
um die Vereinsarbeit zu erleichtern. 
Ende Oktober 2025 wurden die Vereine 
aufgerufen, ihre Wünsche einzureichen. 
Über 130 Wunschzettel gingen ein – 
mehr als im Vorjahr – aus denen die 
LAG-Mitglieder auswählten.

LAG als Motor für nachhaltige  
Entwicklung
Die Lokale Aktionsgruppe „LEADER 
Region Landkreis Fürth e.V.“ fördert 
unter dem Motto „Bürger gestalten ihre 
Heimat“ die nachhaltige Entwicklung des 

ländlichen Raums. Sie unterstützt neben 
kleinen Investitionen auch größere Ver-
einsprojekte in den Bereichen Klima- und 
Umweltschutz, regionale Wertschöp-
fung, Daseinsvorsorge, Lebensqualität 
und sozialer Zusammenhalt. Beispiele 
sind die Erstausstattung des Waldkinder-
gartens Wilde Möhre in Buttendorf, der 
Bau eines SoccerCourts in Burggrafen-
hof oder die Neugestaltung des großen 
Saals im Kulturhof Langenzenn.
Einen aktuellen Aufruf zur Einreichung 
von Förderprojekten finden Sie unter 
www.landkreis-fuerth.de/leader.
Die LAG ist offen für alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger sowie Institu-
tionen, Vereine und Unternehmen aus 
den 14 Gemeinden des Landkreises. 

Vereinsvertreter tragen die Wunschzettel-Geschenke aus dem Landratsamt
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Abfall
Neu am Wertstoffhof: 

Weniger  
Gebühren ab  
März 2026

Gleich mitmachen: 

Aktion saubere 
Landschaft

Die Abfallwirtschaft optimiert die Abgabe von Abfällen an den 
Wertstoffhöfen. Davon profitieren besonders Haushalte, die die 
bisherigen gebührenfreien Kleinmengen nur wenig überschrei-
ten.

Ein Beispiel: Entsorgung von 200 kg Gartenabfall
Bisher:  Die kostenlose Kleinmenge von 150 kg wurde überschrit-
ten. Berechnet werden daher die gesamten 200 kg. Auf Basis von 
72 € pro Tonne Gartenabfall ergeben sich damit 14,40 €. 
NEU ab 1.3.2026: Eine sogenannte Freimenge von 150 kg bleibt 
immer gebührenfrei. Es entstehen nur noch Kosten für das 
„Übergewicht“, also die 50 kg. Die Gebühr wird  mit 3,60 € nun 
deutlich günstiger (gleiche Basis: 72 € pro Tonne Gartenabfall).
Die Freimengen gelten für Sperrmüll und Grüngut (jeweils 150 
kg Freimenge) sowie für Erde und Bauschutt (jeweils 100 kg Frei-
menge). 
Der Umwelt- und Verkehrsausschuss befasste sich mit einer Än-
derung der Abfallgebührensatzung (s. auch Seite 28 Amtsblatt). 
Die bisherige „Kleinmengen- soll in eine Freimengen-Regelung“ 
umgewandelt werden. So ist es möglich, bei jeder Anlieferung 
(zum Beispiel Sperrmüll oder Gartenabfall) eine bestimmte Men-
ge komplett gebührenfrei annehmen zu können.

Mehr Informationen hier:

www.landkreis-fuerth.de

  57.57.  
AKTIONAKTION  
SAUBERESAUBERE  

LANDLAND
 

 

SAMSTAG 
21. März 26

SCHAFTSCHAFT

Informationen dazu gibt 

es in den Rathäusern.

Gleich 
mitmachen!

Mehr Informationen unter 

www.landkreis-fuerth.de
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Kontakt

Der Landkreis Fürth bietet eine kosten-
freie telefonische Erstberatung rund um 
das Thema Energie sowie Fördermög-
lichkeiten in Neu- und Altbauten an. 

Wie läuft das ab?
Einmal im Monat stehen erfahrene 
Energieberaterinnen und -berater 
aus der Region am Telefon bereit, um 
Fragen zu klären und hilfreiche Tipps zu 
geben. Dabei geht es nicht nur um das 
Erkennen von Einsparpotenzialen, son-
dern auch um konkrete Vorschläge und 
deren Umsetzung. Zusätzlich erhalten 
Ratsuchende wertvolle Informationen 
zu aktuellen Förderprogrammen.

Wann sind die Termine?
Die Beratungen finden jeden dritten 
Mittwoch im Monat zwischen 16 und 18 
Uhr statt. Pro Anruf stehen rund 20-30 
Minuten zur Verfügung, um individuelle 
Fragen zu klären. Die nächsten Termin 
sind der 18.2., 18.3. und 15.4.2026.

Was ist notwendig?
Damit die Beratung möglichst effektiv 
ist, wird empfohlen, einige Informatio-
nen bereitzuhalten:
• �Angabe zur Größe der beheizten 

Fläche
• �Jährliche Verbrauchsdaten für Strom 

und Wärme

• �Baujahr des Gebäudes sowie der  
Heizung

• Energieausweis (falls vorhanden)

Bitte hier zur kostenlosen  
Beratung anmelden:
Landratsamt Fürth
Energieberatung 
Telefon: 0911 9773-1038
E-Mail:  
energieberatung@lra-fue.bayern.de 
Bitte Wunschdatum, Namen,  
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
angeben, um den Kontakt zu  
vereinfachen.

Nachhaltigkeit
ENERGIE SPAREN LEICHT GEMACHT: 

Kostenlose Energieberatung

Jubiläum
Beste Glückwünsche an Lars Frenzke und Wolfgang Trexler:

2 x 25-jähriges Jubiläum

Es gab was zu feiern: Lars Frenzke und 
Wolfgang Trexler arbeiten seit 25 Jahren 
im Landratsamt. Landrat Bernd Obst 
bedankte sich herzlich bei den beiden 

für ihren Einsatz und ihre Verbunden-
heit zum Landkreis. Er freute sich auf 
die weitere Zusammenarbeit in den 
kommenden Jahren und wünschte wei-
terhin Erfolg. 
Wolfgang Trexler studierte Volks-
wirtschaftslehre an der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg 
und schloss sein Studium 1993 mit dem 
Abschluss Diplom-Volkswirt (Univ.) ab. 
Seit 2002 ist er als Sachbearbeiter für 
Grunderwerb und Liegenschaftsver-
waltung für den Landkreis tätig. 2008 
übernahm er die Leitung des Bereichs 
„Grunderwerb, Straßenbauangelegen-
heiten“ .  Zudem ist er seit 2018 ehren-
amtlicher Leiter des Medienzentrums. 
Herzlichen Glückwunsch, Herr Trexler.

Lars Frenzke absolvierte nach seiner 
Ausbildung zum Gärtner ein Studium der 
Landschaftsarchitektur an der Univer-
sität Gesamthochschule Essen mit den 
Schwerpunkten Landschaftsplanung und 
-ökologie sowie Grünplanung und Stadt-
ökologie. Seit 2002 ist er als Kreisfachbe-
rater für Gartenkultur und Landespflege 
für den Landkreis Fürth tätig. Als Leiter 
des Bereichs ist er auch verantwortlich 
für die fachliche und organisatorische 
Führung der Kreisgärtner und unter-
stützt die Gemeinden bei kommunaler 
Grünplanung und Freiflächenpflege. 
Zudem engagiert er sich in der Erwach-
senenbildung und hält Fachvorträge und 
Seminare zum Thema Gartenbau und 
Landespflege. Alles Gute, Herr Frenzke.

Lars Frenzke (rechts) und Wolfgang  
Trexler (links) feiern ihr Dienstjubiläum

Fo
to

: L
an

dr
at

sa
m

t F
ür

th

Mehr Informationen hier:

27Landkreismagazin  02/2026



008 �Landkreis Fürth 
Sitzung des Kreistages

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Am Montag, 09.02.2026, um 14:30 Uhr 
findet im Sitzungsaal, Landratsamt 
Fürth, Stresemannplatz 11 die  
27. Sitzung des Kreistages (Haushalts-
sitzung) mit folgender Tagesordnung 
statt, zu der alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger eingeladen werden.
Vor der Sitzung besteht die Möglichkeit 
zu Bürgeranfragen.
1. �Genehmigung der Niederschrift über 

die 26. öffentliche Sitzung des Kreis-
tages am 15.12.2025 und Veröffent-
lichung der Niederschrift auf der 
Landkreishomepage

2. Mitteilungen
3. �Landratsamt Fürth - Dienststelle Zirn-

dorf, Umbau und Sanierung PP2 und 
PP7; Sitzungssaal und Bürgerservice

4. �Bundesprogramm „Sanierung kom-
munaler Sportstätten“; Bestätigung 
des Kreistages über die Beteiligung 
am Interessenbekundungsverfahren 
für die geplante Generalsanierung der 
Sporthalle am Gymnasium Stein sowie 
den Ersatzneubau am Gymnasium 

Oberasbach
5. Haushaltsberatungen
5.1 �Beratung über den Landkreishaus-

halt 2026
5.2 �Beschlussfassung für den Stellenplan 

2026
5.3 �Beschlussfassung über den Land-

kreishaushalt 2026
5.4 �Beschlussfassung über den Finanz-

plan 2026
5.5 Erlass der Haushaltssatzung 2026
6. Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche 
Sitzung statt.

Zirndorf, den 26.01.2026
Landratsamt Fürth

Bernd Obst
Landrat

009 �Landkreis Fürth 
Änderung Abfallgebührensatzung

7. Änderungssatzung zur Abfallge-
bührensatzung vom 17.12.2007
Der Landkreis Fürth erlässt aufgrund 
von Art. 7 Abs. 2 und 5 BayAbfG und 
Art. 1 und 8 KAG folgende Satzung zur 
Änderung der Abfallgebührensatzung 
des Landkreises Fürth vom 17.12.2007 
(Amtsblatt Nr. 24 vom 27.12.2007)

Artikel 1
§ 8 wird wie folgt geändert:
(2) Die Gebühr für Sperrmüll beträgt 170 
€/t. Es besteht pro Anlieferung eine 
gebührenfreie Menge von 150 kg.
(3) Die Gebühren für Erdaushub und 
Bauschutt, die im Landkreis Fürth 
angefallen sind, betragen 30 €/t für 
Erdaushub und 50 €/t für Bauschutt. Es 
besteht pro Anlieferung eine gebüh-
renfreie Menge von 100 kg. Die Vor-
gaben und Annahmevoraussetzungen 

der jeweiligen Betriebsordnung sind 
einzuhalten.
(4) Die Gebühr der sonstigen Abfälle aus 
privaten Haushalten oder aus anderen 
Herkunftsbereichen in haushaltsübli-
cher Menge beträgt für 
a) �Grüngut 72 € / t, Es besteht pro 

Anlieferung eine gebührenfreie 
Menge von 150 kg.

b) �Holz 100 € / t, die Gebühr für Anliefe-
rungen unter 100 kg beträgt 7 €.

c) �Porenbetonsteine (ab 01.01.24) 190 
€ / t, die Gebühr für Anlieferungen 
unter 100 kg beträgt 15 €. 

d) �Gipshaltige Abfälle (ab 01.01.24) 180 
€ / t, die Gebühr für Anlieferungen 
unter 100 kg beträgt 15 €. 

e) �Flachglas 100 € / t, Anlieferungen 
unter 100 kg sind gebührenfrei. f) 
Künstliche Mineralfasern (KMF) (ab 
01.01.24) 20 € pro 200 Liter Sack, 
max. 1 Sack je Anlieferung. Es dürfen 
bei KMF nur die amtlich ausgegebe-
nen 200 Liter Säcke des Landkreises 
Fürth verwendet werden. 

Ergänzend gelten die Entgelte der Be-
triebsordnungen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt zum 01.03.2026 in 
Kraft.

Zirndorf, den 16.12.2025
Landratsamt Fürth

Bernd Obst
Landrat

010 Schulzweckverband Cadolzburg 
Haushaltssatzung 2026

HAUSHALTSSATZUNG
des Schulzweckverbandes Cadolz-
burg für das Haushaltsjahr 2026
Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes – BaySchFG 

Nr. 2 vom 04.02.2026HERAUSGEBER: Landkreis Fürth. Für den Inhalt verantwortlich: Landrat Bernd Obst 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Telefon 0911/97 73-0, Fax 0911/97 73-10 12

Amtsblatt Amtliche Mitteilungen  
des Landkreises Fürth
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- i.V.m. Art. 34 und 41 KommZG, sowie 
der Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
erläßt die Schulverbandsversammlung 
des Schulzweckverbandes Cadolzburg 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 

1. im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag der Erträge von
� 2.677.931,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
von� 2.931.164,00 €
dem Ergebnis aus lfd. Verwaltungs
tätigkeit� - 253.233,00 €
dem Finanzergebnis� - 9.467,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von
� - 262.700,00 € 

2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit 
mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von� 2.561.081,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von� 2.561.081,00 €
und einem Saldo von� 0,00 €

b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von� 510.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von� 510.200,00 €
und einem Saldo von� 0,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von� 0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von� 66.500,00 €
und einem Saldo von� - 66.500,00 €

d) und dem Saldo des Finanzhaus-
halts
als Finanzmittelfehlbetrag� - 66.500,00 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € 
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Auszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Jahren werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
A. Verwaltungsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finan-
zierung von Ausgaben im Ergebnishaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf

2.169.615,00 Euro

festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitgliedsgemein-
den des Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Verwaltungs-
umlage wird die maßgebende Schüler-
zahl nach dem Stand 01. Oktober 2025 
auf 885 Schüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf

2.451,5426 Euro

festgesetzt.

B. Investitionsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finan-
zierung von Ausgaben im Finanzhaus-
halt (Investitionstätigkeit) wird für das 
Haushaltsjahr 2026 auf 

294.946,00 Euro

festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieds-
gemeinden des Schulzweckverbandes 
umgelegt.

2. Für die Berechnung der Investitions-
umlage wird die maßgebende Schüler-
zahl nach dem Stand 01.Oktober 2025 
auf 885 Schüler festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf 

333,2720 Euro

festgesetzt.

C. Schuldendienstumlage
1. Eine Schuldendienstumlage wird 
nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 0,00 
Euro festgesetzt.

§ 6
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit 
aller Aufwendungen im Ergebnishaus-
halt ist zugelassen. 
Zahlungswirksame Aufwendungen 
eines Budgets werden zugunsten von 
Investitionszahlungen des Budgets 
nach § 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 22 KommHV-
Doppik im Finanzhaushalt für einseitig 
deckungsfähig erklärt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 
01. Januar 2026 in Kraft.

Cadolzburg, den 12.11.2025
Schulzweckverband Cadolzburg

Sarah Höfler
Erste Bürgermeisterin
Schulzweckverbandsvorsitzende

Hinweis
Die in der Verbandsversammlung vom 
12.11.2025 beschlossene Haushaltssat-
zung des Schulverbandes Cadolzburg 
für das Haushaltsjahr 2026 ist mit ihren 
Anlagen bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Geschäftsstelle des Schulverban-
des im Rathaus in Cadolzburg während 
der allgemeinen Geschäftsstunden 
öffentlich zugänglich.

Das Landratsamt Fürth hat mit 
Schreiben vom 23.01.2026, Az.: 212-
941.2025/005653-TS die Haushaltssat-
zung gewürdigt.

Landratsamt Fürth
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011 �Landkreis Fürth 
Übung der US-Streitkräfte

Übung der US-Streitkräfte im  
Februar 2026
Die Regierung von Mittelfranken teilt 
mit, dass die US-Streitkräfte folgende 
Übungen durchführen:

Zeitpunkt: 02.02. - 27.02.26

Art der Übung: Einsatzübung

Fahrzeuge

Radfahrzeuge: ja

Kettenfahrzeuge: nein

Luftfahrzeuge

Hubschrauber: ja

Flugzeuge: nein

Außenlandungen: ja

Nachtübungen: ja

Gebiet: unter anderem 
der Landkreis 
Fürth (Veitsbronn,  
Langenzenn,  
Wilhermsdorf)

Ansprechpartner stehen bei der US-Ar-
my unter den Rufnummern 09641 / 70 
58 70 780 oder 0152 / 09114369 bei 
Beschwerden über Fluglärm zur Ver-
fügung.

Zirndorf, 19.01.2026
LANDRATSAMT FÜRTH
Sachgebiet 31

012 �Landkreis Fürth 
Allgemeinverfügung ÖPNV  
Ausbilundgsverkehr

Aufgrund des Umfangs der Allgemein-
verfügung mit den dazugehörigen 
Anlagen steht das Amtsblatt Nr. 1c 
vom 26.01.2026 unter folgendem Link 
https://www.landkreis-fuerth.de/mein-
landratsamt/buergerservice/amtsblatt-
bekanntmachungen zur Verfügung.

013 Landratsamt Fürth 
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes

Vollzug des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) und des Bay. Wasserge-
setzes (BayWG); Einschränkung des 
Gemeingebrauchs auf der Rednitz im 
Bereich Oberasbach ab Beginn der 
Kanuslalomstrecke des Kanuvereins 
SGV 1883 bis 20 m unterhalb der ehe-
maligen Eisenbahnbrücke

Allgemeinverfügung zur  
Aufhebung der Allgemeinverfügung 
vom 24.10.2025  
(Az. 412-2419/25-6411-03)

Das Landratsamt Fürth erlässt folgende 
Allgemeinverfügung:
1. �Das mit Ziffer 1 der Allgemeinver-

fügung vom 24.10.2025 verfügte 
Verbot jeglicher Benutzung in Form 
des Gemeingebrauchs, insbesondere 
des Badens in der Rednitz und deren 
Befahren mit Fahrzeugen aller Art 
im Bereich Rothenburger Straße in 
90522 Oberasbach ab Beginn der 
Kanuslalomstrecke der Kanuvereins 
SGV 1883 bis 20 m unterhalb der 
ehemaligen Eisenbahnbrücke, wird 
widerrufen.

2. Kosten werden nicht erhoben.

Die vollständige Allgemeinverfügung 
mit Begründung kann während der 
Dienststunden des Landratsamtes Fürth 
beim Arbeitsbereich Wasserrecht in 
Zimmer 1.52 in der Dienststelle Zirndorf 
des Landratsamtes Fürth, Im Pinder-
park 2, 90513 Zirndorf, eingesehen 
werden. 

Zirndorf, den 30.01.2026

Sommerhäuser 
Regierungsdirektor

 Gemeinde Puschendorf 
Die Gemeinde Puschendorf sucht zum 01.07.2026 eine/n engagierte/n 

kompetente/n Nachfolger/in für die Position der/des  

Geschäftsleiter/in / Kämmerer/in (w/m/d) 
in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 

Die vollständigen Stellenausschreibungen können sie unserer Homepage unter 
https://www.puschendorf.de/buergerservice-politik/rathaus/stellenangebote, entnehmen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte 
bis 31.03.2026 bevorzugt an die E-Mailadresse  wagner@puschendorf.de oder an die 
Gemeinde Puschendorf, Neustädter Straße 7, 90617 Puschendorf senden. 
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Wir sind für unsere rund 600 Mitarbeitenden ein familien- und lebensphasenbewusster Arbeitgeber im Herzen der Metropolre-
gion Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth kannst auch Du Dich mit Deinem Potenzial und Deinen Ideen für den Landkreis 

einbringen, denn wir suchen zum 01. Oktober 2026 eine/n

DABEI SEIN IST ALLES:
• �anspruchsvolles und abwechslungsreiches dreijähriges 

duales Studium mit 21 Monaten Fachstudium an der „Hoch-
schule für den öffentlichen Dienst in Bayern“ in Hof und 15 
Monaten Praktikum im Landratsamt Fürth

• �finanzielle Absicherung während der Ausbildung (Anwärter-
bezüge), freie Unterkunft an der Hochschule

• �Einstellung als Verwaltungsinspektoranwärter/in im Be-
amtenverhältnis auf Widerruf, nach dem Studium erwarten 
Dich abwechslungsreiche Aufgaben und gute Aufstiegs
chancen als Diplom-Verwaltungswirt/in (FH)

MÖCHTEST DU „VERWALTUNG“ SPRECHEN?
DANN BRAUCHST DU:
• �eine in Bayern anerkannte unbeschränkte Fachhochschul

reife oder Hochschulreife bis Herbst 2026 oder einen gleich
wertigen Bildungsabschluss

• �Erfüllen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen: 
Deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 116 GG) oder die eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von 
Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz. Zu Aus-
bildungsbeginn bist Du nicht älter als 44 Jahre.

• �die erfolgreiche Teilnahme an dem vom Bayerischen  
Landespersonalausschuss durchzuführenden Auswahl
verfahren für das Einstellungsjahr 2026

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR,  
DASS DU ZU UNS KOMMST:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zu den 
attraktiven Anwärterbezügen in Höhe von 1.564 Euro noch 
einen konjunkturunabhängigen, regionalen Studienplatz mit 
sehr großen Übernahmechancen.

Gönn` Dir außerdem ein familien- und lebensphasen
bewusstes Arbeitsumfeld sowie ein breites Spektrum an Fort- 
und Weiterbildungsangeboten – und selbstverständlich auch 
die Chancengleichheit aller Geschlechter.

INTERESSIERT?
Dann schick uns bitte Deine vollständigen Bewerbungs
unterlagen bis zum 08.02.2026 über unsere Homepage  
www.landkreis-fuerth.de/karriere.
Hier findest Du auch weitere Informationen zum dualen 
Studium. Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des 
Verfahrens nicht zurückgeschickt. Schwerbehinderte  
Personen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

FRAGEN?
Frau Seidel steht Dir gerne unter 0911 / 9773 – 1106
zur Verfügung.

BEAMTENANWÄRTERIN / BEAMTENANWÄRTER (w/m/d)
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene der  

Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen mit dem fachlichen 
Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst.

DUALES STUDIUM meets LANDRATSAMT

http://www.landkreis-fuerth.de/karriere


Sonne
Tanken
Strom
Erzeugen

Mit PV-Anlagen von 
EMP-Elektrotechnik

ElektroTechnik • Photovoltaik

FRANKEN TICKET & SHOP FÜRTH

TICKET HOTLINE:HOTLINE: 0911. 74 93 40
TICKETs DIREKT ONLINE:

www.comoedie.deCOMÖDIE FÜRTH

Hüllenlos frech - gnadenlos komisch!

Das Stück zum Film!
„Ganz oder gar nicht“

02. bis 16. JUNI 2026
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